
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1929/12/4 2Ob1071/29
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1929

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

1.) Wenn die Ehegatten Miteigentümer ihrer Wohnung sind, so kann der Ehegattin nicht der abgesonderte Wohnort

gemäß § 382 Z 8 EO in der Weise bewilligt werden, daß dem Ehegatten aufgetragen wird, die gemeinsame Wohnung

zu verlassen.

2.) Im Sinne des § 502 Abs 2 ZPO ist auch der Revisionsrekurs gegen das durch einen Beschluß nach § 382 Z 8 EO

festgesetzte Unterhaltsausmaß ausgeschlossen.
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